
Fachbereich 2
Technik, Informatik und Wirtschaft

Studiengang:
- Maschinenbau
- Wirtschaftsingenieurwesen
- Mechatronik- und Automobilsysteme

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
Prof. Dr. Jörg Fischer

Bingen, 23.04.2008

Rechtsbehelfsbelehrung zu prüfungsrelevanten Entscheidungen

Gegen prüfungsrelevante Entscheidungen (z. B. Benotung der Prüfungsleistung,

Nichtbestehen einer Prüfung) kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden.

Der Widerspruch ist bei dem Vorsitzendem des Prüfungsausschusses des Studiengangs

schriftlich (mit Unterschrift) einzureichen oder zur Niederschrift zu erheben.

Eine rechtsgültige Einlegung eines Widerspruchs per Email ist nicht möglich.
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